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 Veröffentlicht am 15.10.2001

Rechtssatz

Das Inverkehrbringen des gegenständlichen Verzehrproduktes mit näher bezeichneten gesundheitsbezogenen

Angaben wurde bescheidmäßig untersagt. Seit der Erlassung des Untersagungsbescheides wurde durch das

Inverkehrbringen des gegenständlichen Verzehrproduktes mit den verbotenen gesundheitsbezogenen Angaben

einerseits und durch das Nichtbefolgen des Untersagungsbescheides andererseits dasselbe Rechtsgut verletzt. Es liegt

somit Konsumtion vor, wobei es sich bei der Übertretung des Nichtbefolgens des Untersagungsbescheides um die

speziellere Übertretung handelt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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